
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/1/29 94/16/0196
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.1996

Index

yy41 Rechtsvorschriften die dem §2 R-ÜG StGBl 6/1945 zuzurechnen sind

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/06 Verkehrsteuern

Norm

BAO §320 Abs1 lita;

BAO §320 Abs1 litb;

BAO §321 Abs1;

BAO §34 Abs1;

BAO §35 Abs1;

KVDB 1934 §11 Abs1;

KVG 1934 §7 Abs1 Z1;

SteueranpassungsG 1934 §17;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 94/16/0197

Rechtssatz

Seit Wirksamkeitsbeginn der BAO müssen die Voraussetzungen der §§ 34 D BAO vorliegen, um von einem

gemeinnützigen Zweck iSd § 7 Abs 1 Z 1 KVG sprechen zu können.
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